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 Veröffentlicht am 05.11.1990

Norm

DSt 1872 §2 H

Rechtssatz

Besitzstörungshandlungen eines Rechtsanwalts, der als Vermieter eigenmächtig und ohne Gefahr im Verzug die

Wohnung eines abwesenden Mieters aufsperren läßt, sind geeignet die Ehre und das Ansehen des

Rechtsanwaltstandes zu beeinträchtigen.
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